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001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §92

VwRallg

1. BAO § 92 heute

2. BAO § 92 gültig ab 01.01.1962

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2007/15/0278 E 17. April 2008 RS 1 (hier ohne ersten und letzten Satz)

Stammrechtssatz

Zu den Bescheidwirkungen zählt auch die materielle Rechtskraft. Unter materieller Rechtskraft wird die

Unwiderrufbarkeit und die Unwiederholbarkeit des Bescheides verstanden (vgl. Ritz, BAO3, § 92 Tz 4). Ergeht in

derselben Sache, die unanfechtbar und unwiderrufbar entschieden ist, eine neue Entscheidung, so ist diese inhaltlich

rechtswidrig. Eine neuerliche Entscheidung ist allerdings dann zulässig, wenn eine wesentliche Änderung des

Sachverhaltes oder eine Änderung der Rechtsvorschriften, die für die frühere Entscheidung tragend waren, eingetreten

ist (vgl. Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht8, Tz 463).Zu den Bescheidwirkungen zählt auch die materielle

Rechtskraft. Unter materieller Rechtskraft wird die Unwiderrufbarkeit und die Unwiederholbarkeit des Bescheides

verstanden vergleiche Ritz, BAO3, Paragraph 92, Tz 4). Ergeht in derselben Sache, die unanfechtbar und unwiderrufbar

entschieden ist, eine neue Entscheidung, so ist diese inhaltlich rechtswidrig. Eine neuerliche Entscheidung ist allerdings

dann zulässig, wenn eine wesentliche Änderung des Sachverhaltes oder eine Änderung der Rechtsvorschriften, die für

die frühere Entscheidung tragend waren, eingetreten ist vergleiche Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht8, Tz

463).
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